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Anträge 
 
 
Gemäß Beschluss des Präsidiums vom 25.02.2017 gilt: 
 
 

1. Antragsberechtigung 
 
Gemäß § 15 Abs. 4 Bundessatzung sind die Organe der EUD und die Organe der 
nachgeordneten Verbände bis einschl. der Kreisverbandsebene sowie der JEF-
Bundesvorstand antragsberechtigt. 
 
Antragberechtigt sind auch die vom Präsidium anerkannten Arbeitsgemeinschaften 
des Bundesverbandes. 
 
2. Fristen 
 
Spätester Termin für die Einreichung von Anträgen (im Generalsekretariat 
eingehend) ist der 21. April 2017. Später vorgelegte Anträge können vom 
Bundeskongress nicht behandelt werden, es sei denn, der Kongress beschließt die 
Behandlung aufgrund politischer Dringlichkeit. 
 
3. Dringlichkeitsanträge 
 
Ein Dringlichkeitsantrag bedarf der Unterstützung von mindestens 25% der 
Delegierten aus mindestens zwei Landesverbänden. 
 


